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Info an Vereinsführung 
Präsident Josef Schmucki 

079 515 47 78 
oder 

Vize Präsident Marco Bertini 
079 406 26 31 

1. Massnahmen einleiten 

Vorfall/ Ereignis 
Sucht, Disziplin, Gewalt, sexuelle 

Übergriffe, Unfall, Mobbing 

Gespräch mit Beteiligten führen 

Info an Eltern bei <18 jährigen 

2. Massnahmen einleiten 

Bei Bedarf externe Hilfe anfordern 

Info an Jugendschutzbeauftragte 
Sandy Bürki 

Info an Beteiligte, Eltern oder 
Bekannte über weiteres Vorgehen 

ab Eskalations-Stufe 2 
 

Kernstab einberufen 
Der Kernstab besteht aus 

vereinsinternen und bei Bedarf 
aus vereinsexternen Personen. 

Es wird eine verantwortliche 
Person für den weiteren Verlauf 

der Organisation bestimmt. 

Gespräche mit Beteiligten führen 

Bei Bedarf Medien informieren. 

Bei Bedarf Verein informieren. 

Unterstützung anbieten, 
Massnahmen koordinieren 

Info an Sportchefs und Vorstand 

Konfliktbehandlungsschema 
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Eskalationsstufen 
 
Eskalationsstufe Vorfall 

Stufe 1 

 
Streit, Unstimmigkeiten zwischen Jugendlichen und/oder Erwachsenen 
 
Massnahmen: 

 Gespräch mit Beteiligten führen 

 schlichten 

 Meldungen gemäss Konfliktbehandlungsschema 
 
Zuständigkeit: 

 anwesende Personen wie Trainer, Eltern, Funktionäre 
 

Stufe 2  

 
Schlägerei, Mobbing, Diebstahl, Sachbeschädigung, Erpressung, 
vulgäre rassistische Sprache, Drogenkonsum, Verkehrsunfall mit einem 
oder mehreren Verletzten 
 
Massnahmen: 

 Gespräche führen 

 Sachverhalt klären 

 Meldungen gemäss Konfliktbehandlungsschema 

 Anzeige an Polizei oder Hilfe via 144 anfordern 
 
Zuständigkeit: 

 anwesende Personen wie Trainer, Eltern, Funktionäre  

 Gemäss Konfliktbehandlungsschema übernimmt der Kernstab 
die weitere Koordination 

 
 
Wichtig: 
Ab Stufe 2 bzw. einer Verletzung die einer ärztlichen Behandlung 
bedarf oder eine Straftat vorliegt ist eine gesetzliche Grundlage 
vorhanden, nämlich Erste Hilfe zu leisten und/oder den Notruf 117 zu 
alarmieren.  
Die Einsatzzentrale des Notruf 117 entscheidet anhand einer 
Checkliste ob Polizei oder Rettungsdienst aufgeboten werden muss 
oder beides. Die Information erfolgt in beiden Fällen in Absprache mit 
anwesenden Angehörigen, Trainer usw. an die aufgeführten Stellen. 
 

 


